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Prof. Dr. lon Lieder, LL.M. (Horvord) / Morcus Becker- Zwangseinzíehung und einstweilige Verfügung {r-

Nachdem mit BGH, Urt. v. 20.11.2018 (GmbHR 2019, 335; dazu LiederlBecker, GmbHR 2019,441) geklär1 ist, dass die Legitimat¡onswirkung der

Gesettschaftertiste nach S 16 Abs. i Satz 1 GmbHG auch im Falle eines eingezogenen Geschäftsanteils greift, slellt sich die Fotgefrage, wie der

frühere Anteitsinhaber gegen eine unmittelbar nach der Einziehung geänderte Gesetlschafterliste vorgehen kann. Da Rechtsschutz im Haupt-

sacheverfahren typischerweise zu spät kommt, behandett der Beitrag die praxisrelevanten Mögtichkeiten des einstweitigen Rechtsschutzes.

Dr. Mortin Schoc?enhoff - Ressortaufteilung unter GmbH-Geschäftsführern: Ein Minenleld

Nach der Rechtsprechung der Zivil-, Straf- und Finanzgerichte können die Aufgaben unter mehreren Geschäftsführern verteilt werden' Der BGH

hat jüngst die Anforderungen aus gesellschaftsrechtticher Sicht zusammengefasst und teilweise präzisiert. Dennoch bteiben ettiche Unklarheiten

und Risiken bestehen. Der BGH stettt strenge Anforderungen an die Wirksamkeit der Aufteilung, und noch strenger können im Einzelfatl die Anfor-

derungen an die nachfoþenden überwachungspftichten der nicht ressortzuständigen Geschäftsführer sein. Zusätztiche Unwägbarkeiten ergeben

sich aus teitweise abweichenden Anforderungen der Finanz- und Strafgerichtsbarkeit. Den Geschäftsführern und den Gesellschaftern ist nicht

nur gröf5te Sorgfatt bei der Vornahme und Umsetzung der Geschäftsverteitung, sondern auch der Abschtuss einer ausreichenden D&O-Versiche-

514
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prof. Dr. Genit Adrian / lutian Fey / Alexonder fløån - Aktuelle Rechtsprechung zur gewerbesteuerlichen Hinzurechnung nach S 8 Nr. 1

GewStG

Bei der gewerbesteuertichen Hinzurechnung von Finanzierungsaufwendungen nach S I Nr. 1 GewStG bestehen zahtreiche Zweifetsfragen. Dabei

vertritt die Finanzverwaltung tendenziett eine extensive Austegung dieses Hinzurechnungstatbestands. Nunmehr sind in kurzer zeitticher Abfotge

drei Entscheidungen der Finanzgerichtsbarkeit ergangen, die altesamt den Hinzurechnungstatbestand des S I Nr.1 GewStG betreffen und ieweits

der extensiven Auslegung der Finanzverwattung entgegen treten. . . . . . . . ' .

Aktionsmodut Gesettschaftsrecht, die perfekte 0ntine-Bibliothek. lnktusive Selbststudium

nach S 15 FA0! Jetzt testen: www.otto-schmidt.de/akgr.E
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EuGH-GA: AIRBNB-Dienst stellt D¡enst der lnformationsgesell-

schaft dar (30.4.2019 - Rs. C-390/18)

BGH: Widenuf eines Verbraucherdarlehensvertrags - Bemessung

der Gebrauchsvorteile (12.3.201 9 -XlZR9l17)
OLG Frankfurt a.M.: Kein Schadensersatzanspruch wegen lnsol-

venzverschleppung im Falle Solon SE (29.3.2019 - BU 218/17)

OLG FranHurt a.M.: Vorbereitender Aufsichtsratsbeschluss vor

Autowerkisch I i eßu n g wi rksa m (2.5.201 9 - 22 U 61 / 17 )

KG Berlin: Diesel-Skandal - Anspruch auf Ersatzlieferung eines

aktuellen Serienmodells nach 5oftwareupdàte?
(30.4.2019 -21 U 49/18)

Verwaltung
BaFin: Merkblatt zu 5 46f KWG veröffentlicht

Gesetzgebung
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Rechtssachen seit 1. Mai in Kraft

BReg: Datenschutz beim automatis¡erten Fahren

Aufsätze

Dr. Moritz lndenhuck RA, und Thomas 8ritz, LL.M., RA

Vom Datenschutzrecht zum Datenschuldrecht -
Neue leitlinien zur Verarbeitung personenbezogener
Daten be¡ Online-Dienstleistungen
Neue Leitlinien des European Data Protection Board zur Datenver-

arbeitung bei Online-Dienstleistungen sehen eine autonome da:

tenschutzrechtliche lnhaltskontrolle von Verträgen vor. Setzen sich

diese Leitlinien durch, könnte perspektivisch ein,,schattenvertrags-

recht" entstehen. das klassische Grundsätze des Privatrechts zu-

gunsten einer datenschutzrechtlicherì Vertragstypisierung zurück-

drängt. Die möglichen Einschränkungen für die Gestaltungsfreiheit

der Anbieter digitaler Dienste sind gravierend.

Dr. Ma¡kus Burianski, LL.M., RA, und Bettina Braun

DSGVO und internationale Schiedsverfahren -
ein Jahr danach

Seit dem 25.5.20'l 8 gilt die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) -
auch für'nationale und internationale Schiedsverfahren. Da in
Schiedsverfahren oft große Mengen an datenschutzrechtlich rele-

vanten lnformationen verarbeitet werden, insbesondere, wenn an-

gelsächsisch geprägte Verfahrensprinzipien zur Anwendung gelan-

gen, gibt das lnkrafttreten der DSGVO Anlass, über deren Auswir-

kungen und etwaige Anpassungen tradierter Vorgehensweisen

nachzudenken. Die Autoren fassen zunächst den neuen daten-

schutzrechtlichen Rahmen zusammen, arbeiten sodann die Rele-

vanz der datenschutzrechtlichen Regelungen für unterschiedliche

Phasen eines Schiedsverfahrens heraus und gegen letztlich prakti-

sche Hinweise ftir die Vorbereitung und Durchführung künftiger

Schiedsverfahren.

Entscheidungen

BGH: Keine analoge Anwendung von 5 1 79a AktG auf die GmbH

(8.'1.201 9 - ll Z.R364/18 - dazu BB'Kommentar von

Dr. Gero ffeiffer, RA/Notar)

OLG München:'Telefonanrufe zu Wettbewerbszwecken - Verhält-

nis des wettbewerbsrechtlichen Belästìgungsverbots zur DSGVO

(7.2.2019 - 6U 2404/18)

Steuerrecht
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Abs. 1 5. 1 AO (2.5.2019- IVA 3 -50338/18/10002)

Aufsätze

Marc Bareither, RA/StB, D¿ Thimo Großmann, StB, und

Jan Uterharlç RA/SIB

Akteneinsicht in Besteuerungs- und Klageverfahren -
Rechtslage nach der Datenschutz-Grundverordnung

Die Möglichkéit der Einsichtnahme in die im Besteuerungs- und

Klageverfahren durch die Behörden und Gerichte geführten Akten

ist ein zentrales Abwehrrecht der Steuerpflichtigen. Dennoch be-

steht im Besteuerungsverfahren kein gesetzlicher Anspruch aufAk-

teneinsicht. Der Beitrag behandelt die Frage, ob aus der neu ge-

schaffenen Datenschutz-Grundverordnung der EU im Vergleich zur

nationalen Rechtslage weitergehende Ansprüche auf Akteneinsicht

abgeleitet werden können.

Entscheidungen

BFH: Aussetzung der Vollziehung; Leistungsbeschreibung bei Wa-

ren im Niedrigpreissegment
(14.3.2019-VB3/19)

BFH: Grunderwerbsteuerbefreiung für Erwerb eines Grundstücks
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(7.1 1.2018 - ll R 38/'15 - dazu BB-Komnientar von

Dr. Stefan Behrens, RA/FAStR/StB)

Dipl.-Finw. (FH) Dr. Carsten Höink, RA/5t8, und Joël Einemann, LL.M. 1116

Haftung der Marktplatzbetreiber für Umsatzsteuer
bei Warenlieferungen über Online- Marktplätze -
schafft die neue Verwaltungsanweisung wirklich
Klarheit?

Kritische Anmerkung zum BMF-Schreiben vom 28.1.2019

Die Finanzverwaltung hat zur neuen Haftungsregelung für Umsatz-

steuerausfälle bei Lieferungen über Online-Marktplätze nun um-

fangreich Stellung genómmen und ein BMF-Schreiben veröffent.

licht. Obwohl mit diesem BMF-Schreiben vom 28.1.2019 keine Än-

derung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses einhergeht, sollen

die Praxisprobleme und Umsetzungsfragen damit geregêlt wer-

den. Der Beitrag geht auf die Praxisfragen, die Problemfälle und an-

gedachten Lösungen/Umsetzungen ein und beleuchtet deren

Sinnhaft igkeit kritisch.
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DRSC: Bericht über die T4.Sitzung des IFRS-FA am25.126.4.2019 in
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Aufsatz

Prof. Dr. Martin We¡ss, StB/FBlStR
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Entscheidungen
BAG: Aufrechnung bei Pftindungsverbôt (20.1 1.2 018 - 9 AZR349/18)

BAG: Nachschieben von Zustimmungsverweigerungsgründen
(23.1.2019 - 4 ABR'6/17)
IAG Düsseldorf: Auslegung von Tarifuerträgen
(23.10.201 8 - 3 TaBV 79/16)

Aufsatz @
Dr. Thomas Franlç RA

Opt¡onssysteme in der betrieblichen
Altersversorgung
Schon seit 1.1.2018 gelten die Än$erungen des Gesetzes zur Stär-

kung der betrieblichen Altersversorgung und zur Änderung ande-
rer Gesetze (Betr¡ebsrentenstärkungsgesetz), lm Zentrum der Re-

form standen vor allem zwei bis dahin unbekannte Formen der
betrieblichen Altersversorgung: die reine Beitragszusage und Opti-
onssysteme. Diese können nunmehr auf Grundlage von Tarifuer-

trägen eingeführt werden. Doch hieran hakt die Reform (noch). ln
der Fläche liegen noch keine Tarifuerträge vor. Zur Einfúhrung von
Optionssystemen können Arbeitgeber dennoch heute schon aktiv
werden. Sie müssen sich hierzu mit der Gewerkschaft auf einen
Firmentarif,/ertrag einigen. Wie die EÉahrung lehrt, reicht es dabei
nicht aus, die gesetzlichen Regelungen bloß in die Form eines Tarif-

vertrages zu gießen.

Entscheidung

BAG: Nachtzuschlag von Zeitungszustellern
(25.4.2018 - 5 AZR25/ 17 - dazu BB-Kommentar von

Prof. Dr. Tim Jesgarzewski, RA/FAArb)
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Die Erste Seite
Prof. Dr. Prof. h.c. Jürgen Taeger

Ein Jahr DSGVO - der Prozess der Harmoni-
sÍerung und Anpassung ist längst nicht
abgeschlossen

Veranstattun gsber¡cht
RdF-Wo*shop zum Frankfurter Kommentar,Aktuelle
Fragen des Kapitalanlagerechts" der dfv Mediengrup
pe am 9.4.2019 ¡n Frankfurt a.M.

lmpressum/ìforschau

1129

1131

Neuere Entwicklungen bei der Übertragung stiller
Reserven nach S 6b ESIG

Der Beitrag gibt einen Überblick über die finanzgerichtliche Recht-

sprechung zu 5 6b EStG, die in den Jahren 2016 bis April 2019 er-
gangen ist. Zudem werden die Veränderungen an der gesetzlichen

Regelung durch das StÄndG 201 5 und die Anpassung im JSIG 201 8

sowie im Brexit-Steuerbegleitgesetz dargestellt und bewertet. Die

zugehörige Auffassung der Finanzverwaltung wird ebenfalls vorge-
stellt und erläutert.

Entscheidungen

BFH: Buchführungspflichteinerauslãndischen lmmobilienkapital- l l36
gesellschaft
(14.1 1.2018- | R 81/16- dazu BB-Kommentarvon

Nikolaj Kubik RA/SIB, Notar)

FG Baden-Württemberg: Bilanzierungswahlrecht für die Bildung 1 i 38
eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bei unwesentlichen
Beträgen
(2.3.2018 ' 5 K548/17 - dazuBB-Kommentar von

Stephan Abele, RA/SIB)

Iteuetscñeinung Euch
Rammett/Hommel/llll{istemann, Konzernbitanzierung case by case

Lösungen nach HGB und IFRS

6. Auflage 201 8, 386 Seiten, Kt, € 38,90

|SBN: 978-3-8005-0018-5 / lnfos unter: www.shop.ruw.de

Neuercheinüng Buch
Maschmann, Total Compenratlon
Handbuch: Bletet Lösungen zur Entgeltgefaltung
2. Auflage 2019, 1.t48 Seiten, Geb., € 219,-
|SBN: 978-3-8005-1691-9 / lnfos unten www.shop.ruw.de
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Vertragsinventur und Datenextraktion zur
Umsetzung der Anforderungen des IFRS 16

WP/SIB Sylvia Weidinger, München / WP Melanle

Schunk, Frankfurt/M. / Dr. Narbeh Haddad, Düsseldorf
Durch die Änderung der Leasingbilanzierung nach lFRS sind
grds. alle im Unternehmen bestehenden Leasingverhältnisse
nunmehr bilanziell zu erfassen. Um die Anforderungen des

lFRS 16 umzusetzen, waren viele Unternehmen gezwungen,
erstmalig eine konzernweite Vertrags¡nventur durchzuführen
und IFRS-I6-relevante Daten aus den Verträgen zu extrah¡e-
ren. Herausforderungen bestanden dabei insb. hinsichtlich
der vollständigen Erfassung aller bisherigen Leasingakti-
v¡täten als auch hinsichtlich der Auswahl einer geeigneten
Methode zur Extraktion der Daten. Unternehmen mit abwei-
chendem Wirtschaftsjahr haben diese Aufgaben teilweise
noch vor sich. Der Beitrag greift sowohl Herausforderungen
und Handlungsempfehlungen fùr den Übergang auf IFRS 16

als auch für den Regelprozess auf.

KORÎ293403

I FRS/Rechn u ngsleg u ng

Lobbyingaktivitäten in der Entstehung des ¡FRS 16

Prof. Dr. Jochen Zimmermann / Christian Kl¡ndt, M.Sc.,

beide Bremen
Der Beitrag liefert Erkenntnisse zu Charakteristika erfolgrei-
cher Lobbyisten im Entstehungsprozess des IFRS 16. AufBasis
der eingereichten Stellungnahmen zum Re-Exposure Draft
ED/2013/6,,Leases" wird der Erfolg von Lobbyingaktivitäten
empirisch untersucht. Qual¡tät der Stellungnahmen, Erfahrung
der Lobbyisten im Standardsetzungsprozess, die finanzielle
Verbundenheit mit dem IASB erhöhen, die Zugehörigkeit zum
Geschäftsfeld Leasing senkt die Erfolgswahrscheinlichkeit
von Lobbyingerfolg. Da sich der endgültige IFRS 16 inhaltlich
vom Re-Expose Draft unterscheidet, kann der Lobbyingerfolg
nlcht allein an den lnhalten des Standards, sondern auch im
Hinblick auf das Umstimmen des IASB gemessen werden. Die
identifi zierten erfolgserhöhenden Faktoren wirken auch hier.
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Absch I ussprûfu nglRech n ungiiegung
Ausgewählte Neuregelungen der EU-Verordnung
zur Abschlussprüfung und Prüfungsqualität (Teil 1)

Camilla Fiallo, M.Sc. / Prof. Dr. Renate Hecker, beide

Tübingen
Die Neuregelungen der Verordnung (EU) Nr. 53712014 sollen
zur Verbesserung der Qualität der Abschlussprüfung von
Unternehmen von öffentlichem lnteresse (PlEs) beitragen.
Die in dieser Studie durchgeführte deskriptive Analyse von

Unternehmen mit DPR-Fehlerveröffentlichungen und einer
Stichprobe von Vergleichsunternehmen ohne Fehlerveröf-
fentlichungen liefert kein Argument für die durch Einführung
der black list vorgenommene Verschärfung der Regelungen
bezüglich des Angebots von Nichtprüfungsleistungen.
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I FRS/Rech n ungsleg u ng

Rechnungslegung, Fremdkapital und
Debt Covenants
Prof. Dr. Manfred Kühnberger, Berlin
Der lnformationswert von Rechnungslegung für lnvestoren
wurde vielfach untersucht. ln diesem Beitrag geht es vor allem
um die Eignung für Fremdkapitalgeber, insb. die Verwendung
für Kreditverträge. Es zeigt sich, dass verschiedene Gläubiger-
gruppen in differenzierter Weise von einer lFRS-Rechnungsle-
gung betroffen sind.

KORl289858
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TATLSTUDIE
Rechnungslegung

Rechnungslegung im privaten und staatlichen Sektor
(Teil 8)

Prof. Dr. Peter C. Lorson / Dr. Ellen Haustein / Felix Bes-

ke, M.Sc. / Hans-Henning Schult, M.5c., alle Rostock /
Dr.Jörg Poller, Berlin
Die Fallstudienreihe führt fragengeleitet in die Rechnungs-

legung im privaten und öffentlichen Sektor auf Einzel-
abschlussebene ein, wobei jeweils auf zwei nationale und
internationale Normensysteme Bezug genommen wird: einer-

seits das HGB für Kaufleute bzw. für große KapGes. (HGB) und
die Standards staatlicher Doppik (5sD) für Gebietskörperschaf-

ten (hier Bundes- und Landesebene) sowie andererseits IFRS

für kapitalmarktorientierte Konzerne und die lnternational
Public Sector Accounting Standards (IPSAS) für Einheiten des

öffentlichen Sektors, wie Gebietskörperschaften, staatliche
Einheiten der mittelbaren Verwaltung sowie internationale
Organisationen (2.8. UNO, NATO, EU-Kommission und OECD).

Teil 8 ist der Zugangsbewertung von Finanzinstrumenten
gewidmet.
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ESEF - Die vergessene Herausforderung?
Prof. Dr. Henning Zülch / Carl W. Weuster, M.5c., beide

Leipzig
Ab 2020 haben Unternehmen, die innerhalb der EU Wert-
papiere emittiert haben, ihre wesentlichen Rechenwerke im

neuen verpflichtenden digitalen Berichtsformat European

Single Electronic Format (ESEF) zu publizieren. Bisher er-
scheint es weitgehend unklar, wie gut deutsche Firmen diese
kommende Herausforderung meistern werden. Einiges spricht
dafür, dass die lmplementierung des neuen Berichtsformats
in den Reporting-Abteilungen vieler Konzerne bis heute nur
unzureichend angegangen wird. Dabei zeigt gerade der Blick

in die USA, welche Potenziale sich am Kapitalmarkt durch die

Einführung von XBRL heben lassen. Es erscheint daher drin-
gend geboten, dass auch deutsche Konzerne nicht nur die
Relevanz der ESEF-Einführung rechtzeitig erkennen, sondern
diese auch deutlich initiativer als bisher mit vorantreiben.
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